
 

 
 
 

Positionspapier des AWO Bundesverbandes 
zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
 

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger pflegen ihre Angehörigen. Von den 2,34 Millio-
nen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden 69% zu Hause gepflegt. 
Pflegende Angehörige, in der Mehrzahl Frauen, tragen damit die Hauptlast. Die Pfle-
ge eines Menschen geht mit einer Vielzahl von Herausforderungen und Belastungen 
einher. In einem ganz besonderen Maße sind berufstätige, pflegende Angehörige 
belastet, die sich tagtäglich den mangelnden Vereinbarkeitsmöglichkeiten von Pflege 
und Beruf stellen müssen. 

Die Arbeiterwohlfahrt fordert, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für pflegende 
Angehörige zeitnah zu verbessern. Als Verband der freien Wohlfahrtspflege unter-
stützt die Arbeiterwohlfahrt mit professionellen Dienstleistungen, niedrigschwelligen 
Angeboten und bürgerschaftlichem Engagement Angehörige, die sich für die Pflege 
ihres Angehörigen zu Hause entscheiden. Es ist unser gemeinsames Ziel den 
Wunsch pflegebedürftiger Menschen, so lange wie möglich in ihrer eigenen Woh-
nung zu verbleiben, mit einem Höchstmaß an Selbstbestimmung und Lebensqualität 
zu ermöglichen. 

Um Bürgerinnen und Bürgern die Übernahme von Pflegeverantwortung in der Familie 
zu ermöglichen, gilt es fördernde, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen und 
ein Bewusstsein für die Vereinbarkeitsproblematik bei Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern, Kolleginnen und Kollegen und nicht zuletzt in der gesamten Gesellschaft zu 
bewirken. 

Ausgangslage  

Der demografische Wandel in Deutschland bildet sich in einem steigenden Anteil äl-
terer Menschen ab. Es wird zukünftig nicht nur immer mehr ältere Menschen geben, 
sondern durch sinkende Geburtenraten wird sich auch das Verhältnis zwischen den 
Generationen verändern.  

Alter(n) ist nicht gleichzusetzen mit pflegebedürftig werden. Dennoch steigt das Pfle-
gebedürftigkeitsrisiko mit der Anzahl der Lebensjahre. Bereits heute leben 2,34 Milli-
onen Menschen mit Pflegebedarf in Deutschland. Eine große Gruppe der Pflegebe-
dürftigen sind die ca. 1,2 Millionen Menschen mit Demenz. Hinzu kommt eine Viel-
zahl von Menschen, die aufgrund altersbedingter Einschränkungen auf Hilfe und Un-
terstützung in ihrem Alltag angewiesen sind. 

Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden durch Angehörige, Nachbarinnen und 
Nachbarn oder andere Bürgerinnen und Bürger gepflegt. Die Angehörigenpflege ist 
damit der größte Pflegedienst Deutschlands. Diese Feststellung verweist darauf, 
dass Solidarität und generative Verantwortung in der Familie gelebt werden. Trans-
ferleistungen zwischen den Generationen bestehen bereits vor Eintritt einer Pflege-
bedürftigkeit. Studien zeigen, dass gerade immaterielle und instrumentelle Hilfeleis-
tungen (z.B. Hilfe im Haushalt) von Kindern und Enkeln zu den Großeltern transfe-
riert werden. Es bleibt offen, inwieweit veränderte Lebensentwürfe, die Pluralisierung 
der Lebensformen oder die von der Arbeitswelt zunehmend geforderte Mobilität die 
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Transferleistungen zwischen den Generationen reduzieren. Grundsätzlich wird eine 
Abnahme des familiären Pflegepotentials prognostiziert.  

Laut Statischem Bundesamt wird die Anzahl der Pflegebedürftigen steigen. Die Pfle-
ge von Angehörigen gehört damit zu den erwartbaren Lebensereignissen eines Men-
schen. 

Gegenwärtig sind ca. 40% der Hauptpflegepersonen erwerbstätig. Durch einen  hö-
heren Beschäftigungsanteil in der Gesellschaft und längere Erwerbstätigkeit wird die 
Übernahme der familiären Pflege zukünftig noch häufiger in die Erwerbsphase pfle-
gender Angehöriger fallen.  

Berufstätige Bürgerinnen und Bürger wollen die Pflege ihres Angehörigen überneh-
men. Die Berufstätigkeit beizubehalten begründet sich nicht nur in dem Wunsch der 
Ausgleichsmöglichkeit zur Pflege oder der Beibehaltung der beruflichen Anschluss-
fähigkeit, für pflegende Angehörige sind zunehmend finanzielle und materielle Ein-
bußen durch Reduzierung oder Aufgabe der Berufstätigkeit Existenz bedrohend. Ge-
setzesvorhaben zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, wie das Familien-
pflegezeitgesetz, greifen zu kurz. 

Die Mehrheit der Pflegenden ist weiblich. Ehefrauen, Partnerinnen, Töchter, Schwie-
gertöchter oder Enkelinnen stellen ca. 70% der Hauptpflegepersonen. Die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf muss daher immer auch unter Gleichstellungsaspekten 
betrachtet werden. Daraus folgt, dass in der rechtlichen Ausgestaltung von Maßnah-
men zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf vergleichbare Erwerbs- und Sorgechan-
cen für beide Geschlechter Berücksichtigung finden müssen. Hinsichtlich pflegender 
Frauen, die ihre Berufstätigkeit aufgrund der Pflegetätigkeit aufgeben, muss das Ri-
siko der Altersarmut vermieden werden. 

Um die familiäre Pflegebereitschaft zu erhalten und zu fördern gilt es daher Chancen 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu eröffnen und berufstätige, pflegende An-
gehörige zu unterstützen. Für die Arbeiterwohlfahrt ergibt sich in folgenden Punkten 
Handlungsbedarf: 

 

1 Gesellschaftliche Anerkennung für pflegende Angehörige 

Die Übernahme einer Pflege ist eine solidarische Leistung Einzelner für die Gesell-
schaft. Pflege in der Familie ist von gesamtgesellschaftlichem Interesse, daher ver-
dienen pflegende Angehörige unsere Wertschätzung und Anerkennung. Gerade das 
Fehlen der gesellschaftlichen Anerkennung erleben Pflegende oftmals als zusätzli-
che Belastung.                                                                                                          
Dem gilt es entgegenzutreten!                                                                                    

Die Arbeiterwohlfahrt steht für eine solidarische Gesellschaft. Wir betrachten es als 
unsere Aufgabe, Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen in der Gesellschaft 
eine Stimme zu verleihen. Ältere Menschen mit Pflegebedarf sollen eine selbstbe-
stimmte Pflege durch ein selbstgewähltes Versorgungssetting erhalten. Gleichzeitig 
müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Bürgerinnen und Bürgern 
selbstbestimmt entscheiden, ob sie Pflegeverantwortung übernehmen wollen. Ange-
hörige sollen ermutigt werden diese Verantwortung zu übernehmen. Als Verband der 
freien Wohlfahrtspflege respektieren wir die Entscheidung von Pflegebedürftigen und 
Pflegenden und unterstützen diese bei Bedarf in ihrer häuslichen Pflegesituation. 
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2 Beratung muss bei dem Ratsuchenden ankommen 

Gerade zu Beginn einer Pflegebedürftigkeit sind Betroffene und ihre Angehörigen auf 
Beratung über das Versorgungssystem, Dienstleistungsangebote und Leistungsan-
sprüche angewiesen. Beratungsbedarf besteht insbesondere dann, wenn die Über-
nahme der Pflege berufstätiger Angehöriger nur mit Unterstützung Dritter organisiert 
werden kann. Trotz des Rechtsanspruches auf Beratung zeigen Erhebungen unter 
Betroffenen einen zu geringen Informationsstand. 

Die politische und fachliche Diskussion wird durch die Frage nach der Gestaltung der 
Beratungsstrukturen dominiert. Bestehende gesetzlich initiierte Beratungsstrukturen 
brachten bislang nicht den erhofften Erfolg. 

Die Arbeiterwohlfahrt fordert den gesetzlichen Beratungsanspruch durch Einführung 
eines Beratungsgutscheins in die Hand des Versicherten zu geben. Einen Bera-
tungsgutschein im Wert von 50 Euro pro Kalenderjahr sollen die Bürgerinnen und 
Bürger erhalten, die einen Antrag auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit gem. §18 
SGB XI gestellt haben oder Altersrente/Erwerbsminderungsrente beziehen. 

Im Sinne des Wunsch- und Wahlrechts kann der Beratungsanspruch mit Hilfe des 
Beratungsgutscheins, in einer Beratungsstelle geltend gemacht werden. Beratungs-
stellen mit gesichertem Qualitätsniveau können kommunale örtliche Beratungsstel-
len, Kranken-/Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste oder Pflege-
stützpunkte sein. 

Durch die Refinanzierung der Beratung im SGB XI wird der Anreiz zum Aufbau von 
adäquaten Beratungsdienstleistungen für Träger und Kommunen erhöht.  

 

3 Verbesserter ambulanter Leistungsanspruch  

Die Leistungen der Pflegeversicherung zur Unterstützung und Sicherung der häusli-
chen Pflege fallen deutlich zu gering aus. Daher muss die Finanzierung von neuen 
und/oder verbesserten Leistungsangeboten geregelt werden und ggf. die Leistungen 
der Pflegeversicherungen ausgedehnt werden.  

Dies betrifft insbesondere ambulante Pflegeleistungen, die häusliche Pflegearrange-
ments unterstützen und oftmals erst ermöglichen. Ambulanten Pflegediensten man-
gelt es seit Jahren an den Ressourcen, Geld und Zeit. Grund ist eine ohnehin nicht 
leistungsgerechte Finanzierung ambulanter Pflegeleistungen, die jahrelang nicht an 
die tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst wurde. Für die Unterstützung der 
privaten Pflege ist es daher unerlässlich den gesetzlichen Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ auch im Leistungsrecht weiter auf- und auszubauen. 

 

4 Anspruch auf kurzfristige Freistellung von Arbeitnehmern in Pflegeverant-
wortung analog zu den Freistellungsregelungen bei Pflege eines erkrank-
ten Kindes (§ 45 SGB V) 

Die Probleme der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf stellen sich für pflegende An-
gehörige oftmals in nicht planbaren Notlagen in der Pflegesituation dar. Pflegende 
Angehörige sind in diesen Situationen auf kurzfristige Freistellung durch den Arbeit-
geber angewiesen. Ein Freistellungsanspruch in Höhe von 10 Tagen gewähren die 
Regelungen des Pflegezeitgesetzes. Diese Freistellung sieht jedoch keine Lohnfort-
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zahlung für Beschäftigte vor. Ein Anspruch für pflegende Angehörige von Menschen 
mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz (Pflegstufe 0) oder für Pflegende ster-
bender Angehöriger (Pflegestufe 0) besteht nicht.  

Die Arbeiterwohlfahrt fordert einen Anspruch auf eine 10 Tage umfassende Arbeits-
befreiung und Krankengeldzahlung pro Kalenderjahr für pflegende Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Die Ungleichbehandlung der  Pflege des Kindes und der 
Pflege des Angehörigen ist nicht hinnehmbar. Durch eine leistungsrechtliche Gleich-
stellung erfährt die Übernahme von Pflege eine Aufwertung, die sich auf die Sensibi-
lisierung von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und Kolleginnen und Kollegen für 
pflegende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer förderlich auswirken könnte. Der 
Anspruch sollte sowohl für Pflegende von Angehörigen mit Demenz als auch für 
Pflegende Sterbender gelten. 

 

5 Anspruch auf stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für 
pflegende Angehörige 

Pflegeverläufe variieren in ihrer zeitlichen Dauer. Oftmals pflegen Angehörige über 
einen langen Zeitraum ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Physische und psychi-
sche Anforderungen steigen im Laufe einer Pflegesituation. Ergebnisse aus Studien 
verweisen darauf, dass Angehörige in Pflegeverantwortung im Vergleich zu anderen 
Versicherten kränker sind. Durch parallel bestehende Erziehungs- und Familienver-
antwortung sowie berufliche Anforderungen ergeben sich zusätzliche Belastungs-
faktoren, die sich auf die Gesundheit der Pflegenden auswirken können. Zur Verbes-
serung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sind der Erhalt und die Förderung der 
Gesundheit von Pflegenden eine wesentliche Voraussetzung.  
Die Arbeiterwohlfahrt fordert daher einen Anspruch für pflegende Angehörige auf 
Leistungen der stationären Vorsorge- und Rehabilitation. Der Leistungsanspruch 
nach §§ 24, 41 SGB V für Mütter und Väter sollte um die familiale Sorgearbeit er-
weitert werden. Durch stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen können 
frühzeitig Krankheiten und Krisensituationen pflegender Angehöriger vermieden wer-
den.  

Stationäre Mutter/Vater-Kind-Kureinrichtungen bieten bereits Schwerpunktmaßnah-
men für pflegende Angehörige an. Zielgruppen- und geschlechtsspezifische Ange-
bote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ein wesentliches Hand-
lungsfeld der Einrichtungen. Die AWO fordert, dass gesundheitlich stark belastete 
pflegende Angehörige, unabhängig davon, ob sie Kinder versorgen oder kinderlos 
sind, die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit den von ihnen zu Pflegenden eine sta-
tionäre Maßnahme nach §§ 24, 41 SGB V wahrnehmen können. 

 

6 Zeit für familiale Sorgearbeit 

Zeit für Familie und Pflege steht im Wettbewerb zu anderen Zeitverwendungen. 

Und Zeit für Familie und Pflege ist nur begrenzt rationalisierbar und kalkulierbar. In-
soweit steht eine an Effizienz und Pünktlichkeit orientierte Qualität der Arbeitszeit 
einer von pflegenden Angehörigen geforderten situationsadäquaten Flexibilität ge-
genüber. Zeitlich belastete pflegende Angehörige haben zudem oft weder Zeit noch 
Ressourcen für die Kommunikation von Zeitkonflikten. Die Verbesserung der Verein-
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barkeit von Pflege und Beruf wird daher auch davon abhängen, ob die Sensibilisie-
rung für Zeitkonflikte pflegender Angehöriger in zeitpolitischem Handeln mündet. Die 
Arbeiterwohlfahrt fordert eine weiter gehende Aufmerksamkeit für Zeitkonflikte pfle-
gender Angehöriger. Soziale Teilhaberisiken für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, bedingt durch die Übernahme von Pflege, müssen durch zeitpolitische Wei-
chensetzungen vermieden oder wenigstens so weit wie möglich abgemildert werden. 
Alle Gesellschaftsmitglieder profitieren von den Fürsorgeleistungen, die in Familien 
erbracht werden und zwar auch diejenigen, die selbst nichts dazu beitragen.  

Die Arbeiterwohlfahrt setzt sich für die Wertschätzung von Leistungen pflegender 
Angehöriger ein. Familien benötigen für diese Leistungen Handlungs- und Zeitsouve-
ränität. Dafür müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es bedarf einer 
übergeordneten Strategie für Zeitpolitik, die Zeitkonflikte nicht weiter individualisiert. 
Dazu gehören neben rechtlichen Regelungen auch die Gestaltung von Infra- und 
Zeitstruktur, die Kommunikation der Bedeutung von Zeit für Familie und eine fami-
lienfreundliche und zeitsensible Kultur in Unternehmen. 

 

Fazit 

Wie kann die Situation pflegender berufstätiger Angehöriger entlastet werden? Die 
Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, verbesserte Maß-
nahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu entwickeln und 
umzusetzen. Das Ergebnis ist der vorliegende Gesetzesentwurf zur Familienpflege-
zeit, dessen Regelungen allesamt zu kurz greifen. Symptomatisch für das Gesetz ist, 
dass es nicht gelungen ist einen Rechtsanspruch zu formulieren. Pflegende Angehö-
rige werden nach dem Gesetzesentwurf während der Inanspruchnahme der Fami-
lienpflegezeit zusätzlich mit unklaren Regelungen, Beiträgen zur Ausfallpflichtversi-
cherung belastet. 

Die Arbeiterwohlfahrt fordert die Situation für alle pflegenden berufstätigen Angehöri-
gen zeitnah zu verbessern. Dazu braucht es einen selbstbestimmten Anspruch auf 
Beratung, kurzfristige Freistellungsmöglichkeiten ohne Lohnverlust und einen An-
spruch auf Kuren, um die eigene Gesundheit zu erhalten. Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber sollen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Zeit gewähren, die 
sie benötigen, um ihre Pflegeverantwortung wahrnehmen zu können. 

Pflegende Angehörige haben unsere Solidarität und Wertschätzung. Die Arbeiter-
wohlfahrt steht dafür, dass pflegenden Angehörigen gesellschaftliche Anerkennung 
auch in Form von Leistungsansprüchen entgegengebracht wird. 

AWO Bundesverband  
Berlin, den 06.07.2011 


